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DIE
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

und
JAPAN,

VON DEM WUNSCHE GELEITET,
ein Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung bei den Steuern
vom Einkommen und bei einigen an-
deren Steuern zu schließen,

HABEN FOLGENDES VEREINBART:

Ar t ike l l
Dieses Abkommen gilt für Personen,

die in einem Vertragstaat oder in
beiden Vertragstaaten ansässig sind.

Art ikel 2
(1) Steuern im Sinne dieses Abkom-

-mens sind:
in der Bundesrepublik Deutschland:
a) die Einkommensteuer,
b) die Körperschaftsteuer und
c) die Gewerbesteuer

(im folgenden als „deutsche Steuer"
bezeichnet);

In Japan:
a) die Einkommensteuer,
b) die Körperschaftsteuer,
c) die örtlichen Einwohnersteuern und
d) die Unternehmensteuer

(im folgenden als „ japanische
Steuer" bezeichnet).

(2) Dieses Abkommen gilt auch für
alle anderen Steuern, die den im vor-
stehenden Absatz genannten Steuern
Ihrem Wesen nach ähnlich sind und
die nach der Unterzeichnung dieses
Abkommens in einem der Vertragstaa-
ten eingeführt werden.



(3) Die Bestimmungen dieses Ab-
kommens über die Besteuerung des
Einkommens oder des Gewinns gelten
entsprechend für die deutsche Ge-
werbesteuer, die japanischen örtlichen
Einwohnersteuern und die japanische
Unternehmensteuer, soweit diese
Steuern nicht nach dem Einkommen
oder dem Gewinn bemessen werden.

A r t i k e l 3
(1) Im Sinne dieses Abkommens,

wenn der Zusammenhang nichts an-
deres erfordert:
a) bedeutet der Ausdruck "Bundesre-

publik" die Bundesrepublik Deutsch-
land und, im geographischen Sinne
verwendet, den Geltungsbereich
des Grundgesetzes für die Bundes-
republik Deutschland;

b) bedeutet der Ausdruck "Japan", Im
geographischen Sinne verwendet,
den gesamten Geltungsbereich des

japanischen Steuerrechts;
c) bedeuten die Ausdrücke "ein Ver-

tragstaat" und "der andere Ver-
tragstaat", je nach dem Zusammen-
hang, die Bundesrepublik oder
Japan;

d) bedeutet der Ausdruck "Steuer",
je nach dem Zusammenhang, die
deutsche Steuer oder die japanische
Steuer;

e) umfaßt der Ausdruck "Person" auch
Gesellschaften und alle anderen
Personenvereinigungen;

f) bedeutet der Ausdruck "Gesell-
schaft" juristische Personen oder
Rechtsträger, die für die Besteue-
rung wie juristische Personen be-
handelt werden;

g) bedeuten die Ausdrücke "Unter-
nehmen eines Vertragstaates" und
"Unternehmen des anderen Ver-
tragstaates", je nachdem, ein Unter-
nehmen, das von einer in einem
Vertragstaat ansässigen Person be-
trieben wird, oder ein Unterneh-
men, das von einer in dem anderen
Vertragstaat ansässigen Person be-
trieben wird)



h) bedeutet der Ausdruck "Staats-
angehörige"
1. In bezug auf die Bundesrepublik

alle Deutschen im Sinne des -Ar-
tikels 116 Absatz l des Grund-
gesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland sowie alle juristi-
schen Personen, Personengesell-
schaften und Personenvereini-
gungen, die nach dem in der
Bundesrepublik geltenden Recht
errichtet worden sind;

2. in bezug auf Japan alle natür-
lichen Personen, die die japa-
nische Staatsangehörigkeit be-
sitzen, und alle juristischen Per-
sonen, die nach Japanischem
Recht gegründet oder errichtet
worden sind, sowie alle Ver-
einigungen ohne Rechtspersön-
lichkeit, die für die japanische
Besteuerung wie nach japani-
schem Recht gegründete oder
errichtete Juristische Personen
behandelt werden;

i) bedeutet der Ausdruck "zuständige
Behörde" auf seiten der Bundes-
republik den Bundesminister der
Finanzen und auf seiten Japans
den Finanzminister oder seinen be-
vollmächtigten Vertreter.

(2) Bei Anwendung dieses Abkom-
mens in einem Vertragstaat hat, wenn
der Zusammenhang nichts anderes er-
fordert jeder nicht anders definierte
Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach
dem Recht dieses Staates über die
Steuern zukommt, für die dieses Ab-
kommen gilt.

Artikel 4
(1) Im Sinne dieses Abkommens

bedeutet der Ausdruck "eine in einem
Vertragstaat ansässige Person" eine
Person, die nach dem Recht dieses Ver-
tragstaates dort auf Grund ihres Wohn-
sitzes, ihres ständigen Aufenthalts,
ihres Sitzes, des Ortes ihrer Geschäfts-
leitung oder eines anderen ähnlichen
Merkmals steuerpflichtig ist.
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(2) Ist nach Absatz l eine Person in
beiden Vertragstaaten ansässig, so be-
stimmen die zuständigen Behörden im
gegenseitigen Einvernehmen den Ver-
tragstaat, in dem diese Person im
Sinne dieses Abkommens als ansässig
gilt.

Artikel 5

(1) Im Sinne dieses Abkommens be-
deutet der Ausdruck „ Betriebstätte"
eine feste Geschäftseinrichtung, in der
die Tätigkeit des Unternehmens ganz
oder teilweise ausgeübt wird.

(2) Der Ausdruck "Betriebstätte"
umfaßt insbesondere:
a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) eine Werkstätte,
f) ein Bergwerk, einen Steinbruch

oder eine andere Stätte der Aus-
beutung von Bodenschätzen,

g) eine Bauausführung oder Montage,
deren Dauer zwölf Monate über-
schreitet.

(3) Als Betriebstätten gelten nicht:

a) Einrichtungen, die ausschließlich
zur Lagerung, Ausstellung oder
Auslieferung von Gütern oder Wa-
ren des Unternehmens benutzt
werden;



b) Bestände von Gütern oder Waren
des Unternehmens, die ausschließ-
lich zur Lagerung, Ausstellung oder
Auslieferung unterhalten werden;

c) Bestände von Gütern oder Waren
des Unternehmens, die ausschließ-
lich zu dem Zweck unterhalten wer-
den, durch ein anderes Unterneh-
men bearbeitet oder verarbeitet zu
werden;

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die
ausschließlich zu dem Zweck unter-
halten wird, für das Unternehmen
Güter oder Waren einzukaufen
oder Informationen zu beschaffen;

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die
ausschließlich zu dem Zweck, unter-
halten wird, für das Unternehmen
zu werben, Informationen zu ertei-
len, wissenschaftliche Forschung zu
betreiben oder ähnliche Tätigkeiten
auszuüben, die vorbereitender Art
sind oder eine Hilfstätigkeit dar-
stellen.

(4) Ist eine Person — mit Aus-
nahme eines unabhängigen Vertreters
im Sinne des Absatzes 5 — in einem
Vertragstaat für ein Unternehmen des
anderen Vertragstaates tätig, so gilt
eine in dem erstgenannten Vertrag-
staat gelegene Betriebstätte als gege-
ben, wenn die Person eine Vollmacht
besitzt, im Namen des Unternehmens
Verträge abzuschließen, und die Voll-
macht in diesem Vertragstaat gewöhn-
lich ausübt, es sei denn, daß sich ihre
Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern
oder Waren für das Unternehmen be-
schränkt

(5) Ein Unternehmen eines Vertrag-
staates wird nicht schon deshalb so
behandelt, als habe es eine Betrieb-
stätte in dem andern Vertragstaat,
weil es dort seine Tätigkeit durch
einen Makler, Kommissionär oder
einen anderen unabhängigen Vertreter
ausübt, sofern diese Personen im Rah-
men ihrer ordentlichen Geschäftstätig-
keit handeln.

(6) Allein dadurch, daß eine in
einem Vertragstaat ansässige Gesell-
schaft eine Gesellschaft beherrscht
oder von einer Gesellschaft beherrscht
wird, die in dem anderen Vertragstaat
ansässig ist oder dort (entweder durch
eine Betriebstätte oder in anderer
Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird
eine der beiden Gesellschaften nicht
zur Betriebstätte der anderen.
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A r t i k e l 6

(1) Einkünfte aus unbeweglichem
Vermögen können in dem Vertrag-
staat besteuert werden, in dem dieses
Vermögen liegt.

(2) Der Ausdruck „unbewegliches
Vermögen" bestimmt sich nach dem
Recht des Vertragstaates, in dem das
Vermögen liegt. Der Ausdruck umfaßt
in jedem Fall das Zubehör zum unbe-
weglichen Vermögen, das lebende und
tote Inventar land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe, die Rechte, auf die die
Vorschriften des Privatrechts über
unbewegliches Vermögen Anwendung
finden, die Nutzungsrechte an unbe-
weglichem Vermögen sowie die Rechte
auf veränderliche oder feste Vergütun-
gen für die Ausbeutung oder das Recht
auf Ausbeutung von Mineralvorkom-
men, Quellen und anderen Boden-
schätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge
gelten nicht als unbewegliches Ver-
mögen.

(3) Absatz l gilt für Einkünfte aus
der unmittelbaren Nutzung, der Ver-
mietung oder Verpachtung sowie jeder
anderen Art der Nutzung unbeweg-
lichen Vermögens.

(4) Die Absätze l und 3 gelten auch
für Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen eines Unternehmens und für
Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen, das der Ausübung eines freien
Berufes dient.

Ar t ike l 7
(1) Gewinne eines Unternehmens

eines Vertragstaates sind von der
Steuer des anderen Vertragstaates
befreit, es sei denn, daß das Unterneh-
men seine Tätigkeit im anderen Ver-
tragstaat durch eine dort gelegene Be-
triebstätte ausübt. Übt das Unterneh-
men seine Tätigkeit in dieser Weise
aus, so können die Gewinne des
Unternehmens in dem anderen Ver-
tragstaat besteuert werden, jedoch nur
insoweit, als sie dieser Betriebstätte
zugerechnet werden können.
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(2) Übt ein Unternehmen eines Ver-
tragstaates seine Tätigkeit in dem an-
deren Vertragstaat durch eine dort ge-
legene Betriebstätte aus, so sind in
jedem Vertragstaat dieser Betrieb-
stätte die Gewinne zuzurechnen, die
sie hätte erzielen können, wenn sie
eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit
unter gleichen oder ähnlichen Bedin-
gungen als selbständiges Unterneh-
men ausgeübt hätte und im Verkehr
mit dem Unternehmen, dessen Be-
triebstätte sie ist, völlig unabhängig
gewesen wäre.

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne
einer Betriebstätte werden die für
diese Betriebstätte entstandenen Auf-
wendungen, einschließlich der Ge-
schaftsführrungs- und allgemeinen Ver-
waltungskosten, zum Abzug zugelas-
sen, gleichgültig, ob sie in dem
Vertragstaat, in dem die Betriebstätte
liegt, oder anderswo entstanden sind.

(4) Soweit es in einem Vertragstaat
üblich ist, die einer Betriebstätte zuzu-
rechnenden Gewinne durch Aufteilung
der Gesamtgewinne des Unternehmens
auf seine einzelnen Teile zu ermitteln,
schließt Absatz 2 nicht aus, daß dieser
Vertragstaat die zu besteuernden Ge-
winne nach der üblichen Aufteilung
ermittelt; die Art der angewendeten
Gewinnaufteilung muß jedoch so sein,
daß das Ergebnis mit den Grundsätzen
dieses Artikels übereinstimmt
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(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs
von Gütern oder Waren für das
Unternehmen wird einer Betriebstätte
kein Gewinn zugerechnet.

(6) Bei Anwendung der vorstehen-
den Absätze sind die der Betriebstätte
zuzurechnenden Gewinne jedes Jahr
auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei
denn, daß ausreichende Gründe dafür
bestehen, anders zu verfahren.

(7) Bei Anwendung dieses Artikels
wird eine nach dem in der Bundes-
republik geltenden Recht errichtete
Offene Handelsgesellschaft oder Kom-
manditgesellschaft mit Sitz in der Bun-
desrepublik wie eine in der Bundes-
republik ansässige juristische Person
behandelt.

(8) Gehören zu den Gewinnen Ein-
künfte, die in anderen Artikeln dieses
Abkommens behandelt werden, so
werden die Bestimmungen jener Ar-
tikel durch die Bestimmungen dieses
Artikels nicht berührt

Art ikel 8
(1) Gewinne eines Unternehmens

eines Vertragstaates aus dem Betrieb
von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen
im internationalen Verkehr sind von
der Steuer des anderen Vertragstaats
befreit

(2) Absatz l gilt entsprechend für
Beteiligungen eines Unternehmens, das
Luftfahrzeuge im internationalen Ver-
kehr betreibt an einem Pool, einer
Betriebsgemeinschaft oder einer ande-
ren internationalen Betriebsgesell-
schaft

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die
einem Unternehmen gehören, das von
einer in der Bundesrepublik ansässi-
gen Person betrieben wird, und die
von diesem Unternehmen im inter-
nationalen Verkehr eingesetzt werden,
sind in Japan von der Steuer vom
festen Vermögen befreit; Seeschiffe
und Luftfahrzeuge, die einem Unter-
nehmen gehören, das von einer in
Japan ansässigen Person betrieben
wird, und die von diesem Unterneh-
men im internationalen Verkehr ein-
gesetzt werden, sind in der Bundes-
republik von der Vermögensteuer be-
freit.
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A r t i k e l 9
Wenn

a) ein Unternehmen eines Vertrag-
staates unmittelbar oder mittelbar
an der Geschäftsleitung, der Kon-
trolle oder am Kapital eines Unter-
nehmens des anderen Vertrag-
staates beteiligt ist, oder

b) dieselben Personen unmittelbar
oder mittelbar an der Geschäfts-
leitung, der Kontrolle oder am Ka-
pital eines Unternehmens eines
Vertragstaates und eines Unter-
nehmens des anderen Vertragstaa-
tes beteiligt sind,

und in diesen Fällen zwischen den
beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer
kaufmännischen oder finanziellen Be-
ziehungen Bedingungen vereinbart
oder auferlegt werden, die von denen
abweichen, die unabhängige Unter-
nehmen miteinander vereinbaren wür-
den, so dürfen die Gewinne, die eines
der Unternehmen ohne diese Bedin-
gungen erzielt hätte, wegen dieser Be-
dingungen aber nicht erzielt hat, den
Gewinnen dieses Unternehmens zu-
gerechnet und entsprechend besteuert
werden.

Ar t tke l 10
(1) Dividenden, die eine in einem

Vertragstaat ansässige Gesellschaft an
eine in dem anderen Vertragstaat an-
sässige Person zahlt, können in dem
anderen Vertragstaat besteuert wer-
den.

(2) Diese Dividenden können jedoch
in dem Vertragstaat, in dem die die
Dividenden zahlende Gesellschaft an-
sässig ist, nach dem Recht dieses Ver-
tragstaates besteuert werden; die
Steuer darf aber 15 vom Hundert des
Bruttobetrages der Dividenden nicht
übersteigen.
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(3) Ungeachtet des Absatzes 2

a) darf bei Dividenden, die eine in
der Bundesrepublik ansässige Ge-
sellschaft an eine in Japan ansäs-
sige Gesellschaft zahlt, die deutsche
Steuer 15 vom Hundert, nicht aber
25 vom Hundert des Bruttobetrages
der Dividenden übersteigen, wenn
der Gesellschaft, die diese Divi-
denden empfängt, wahrend der
der Dividendenzahlung unmittelbar
vorausgehenden 12 Monate zu ir-
gendeinem Zeitpunkt mindestens
25 vom Hundert der stimmberech-
tigten Anteile der die Dividenden
zahlenden Gesellschaft unmittelbar
oder mittelbar gehörten;

b) darf bei Dividenden, die eine in
Japan ansässige Gesellschaft an
eine in der Bundesrepublik ansäs-
sige Gesellschaft zahlt, die japa-
nische Steuer 10 vom Hundert des
Bruttobetrages der Dividenden nicht
übersteigen, wenn der Gesellschaft,
die diese Dividenden empfängt,
während der ganzen der Dividen-
denzahlung unmittelbar voraus-
gehenden 12 Monate mindestens
25 vom Hundert der stimmberech-
tigten Anteile der die Dividenden
zahlenden Gesellschaft unmittelbar
oder mittelbar gehörten.

(4) Die Absätze 2 und 3 berühren
nicht die Besteuerung der Gesellschaft
in bezug auf die Gewinne, aus denen
die Dividenden gezahlt werden.

(5) Der in diesem Artikel verwen-
dete Ausdruck "Dividenden" bedeutet
Einkünfte aus Aktien, Kuxen oder an-
deren Rechten — ausgenommen For-
derungen — mit Gewinnbeteiligung
sowie aus sonstigen Gesellschaftsantei-
len stammende Einkünfte, die nach
dem Steuerrecht des Vertragstaates,
in dem die ausschüttende Gesellschaft
ansässig ist, den Einkünften aus Ak-
tien gleichgestellt sind; er umfaßt in
der Bundesrepublik auch die Einkünfte,
die ein Stiller Gesellschafter aus sei-
ner Beteiligung als Stiller Gesellschaf-
ter bezieht.
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(6) Die Absätze l, 2 und 3 sind nicht
anzuwenden, wenn der in einem Ver-
tragstaat ansässige Empfänger der
Dividenden in dem anderen Vertrag-
staat, in dem die die Dividenden zah-
lende Gesellschaft ansässig ist, eine
Betriebstätte hat und die Beteiligung,
für die die Dividenden gezahlt wer-
den, tatsächlich zu dieser Betriebstätte
gehört. In diesem Fall ist Artikel 7
anzuwenden.

(7) Bezieht eine in einem Vertrag-
staat ansässige Gesellschaft Gewinne
oder Einkünfte aus dem anderen Ver-
tragstaat, so darf dieser andere Ver-
tragstaat weder die Dividenden be-
steuern, die die Gesellschaft an nicht
in diesem anderen Vertragstaat an-
sässige Personen zahlt, noch Gewinne
der Gesellschaft einer Steuer für nicht-
ausgeschüttete Gewinne unterwerfen,
selbst wenn die gezahlten Dividenden
oder die nicht ausgeschütteten Gewinne
ganz oder teilweise aus in dem ande-
ren Vertragstaat erzielten Gewinnen
oder Einkünften bestehen.

Artikel 11
(1) Zinsen, die aus einem Vertrag-

Staat stammen und an eine in dem
anderen Vertragstaat ansässige Per-
son gezahlt werden, können in dem
anderen Vertragstaat besteuert wer-
den.

(2) Diese Zinsen können jedoch in
dem Vertragstaat, aus dem sie stam-
men, nach dem Recht dieses Vertrag-
staates besteuert werden; die Steuer
darf aber 10 vom Hundert des Brutto-
betrages der Zinsen nicht übersteigen.

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 sind
Zinsen, die aus einem Vertragstaat
stammen und an eine in dem anderen
Vertragstaat ansässige Person für auf
dem Markt dieses anderen Vertrag-
staates ausgegebene Schuldverschrei-
bungen gezahlt werden, von der Steuer
des erstgenannten Vertragstaates be-
freit, wenn die Regierung des erst-
genannten Vertragstaates (im Falle
der Bundesrepublik auch ein Land)
diese Schuldverschreibungen ausgege-
ben hat oder für die Rückzahlung des
Kapitals oder die Zinszahlungen aus
diesen Schuldverschreibungen bürgt.
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(7) Zinsen gelten dann als aus einem
Vertragstaat stammend, wenn der
Schuldner dieser Vertragstaat selbst
(im Falte der Bundesrepublik auch ein
Land), eine seiner Gebietskörperschaf-
ten oder eine in diesem Vertragstaat
ansässige Person ist. Hat aber der
Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht
darauf, ob er in einem Vertragstaat
ansässig ist oder nicht, in einem Ver-
tragstaat eine Betriebstätte und ist die
Schuld, für die die Zinsen gezahlt
werden, für Zwecke der Betriebstätte
eingegangen und trägt die Betrieb-
stätte die Zinsen, so gelten die Zinsen
als aus dem Vertragstaat stammend,
In dem die Betriebstätte liegt

(6) Die Absätze l, 2, 3 und 4 sind
nicht anzuwenden, wenn der in einem
Vertragstaat ansässige Empfänger der
Zinsen in dem anderen Vertragstaat,
aus dem die Zinsen stammen, eine
Betriebstätte hat und die Forderung,
für die die Zinsen gezahlt werden,
tatsächlich zu dieser Betriebstätte ge-
hört. In diesem Fall ist Artikel 7 an-
zuwenden.

(4) Ungeachtet des Absatzes 2 sind

a) Zinsen, die aus der Bundesrepublik
stammen und an die Bank von Ja-
pan oder an die Japanische Export-
Import Bank gezahlt werden, von
der deutschen Steuer befreit;

b) Zinsen, die aus Japan stammen
und an die Deutsche Bundesbank
oder an die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau gezahlt werden, von der
japanischen Steuer befreit.

(5) Der in diesem Artikel verwen-
dete Ausdruck "Zinsen" bedeutet Ein-
künfte aus öffentlichen Anleihen, aus
Schuldverschreibungen, auch wenn sie
durch Pfandrechte an Grundstücken
gesichert oder mit einer Gewinnbetei-
ligung ausgestattet sind, und aus For-
derungen jeder Art sowie alle ande-
ren Einkünfte, die nach dem Steuer-
recht des Vertragstaates, aus dem sie
stammen, den Einkünften aus Dar-
lehen gleichgestellt sind.
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A r t i k e l 12
(1) Lizenzgebühren, die aus einem

Vertragstaat stammen und an eine in
dem anderen Vertragstaat ansässige
Person gezahlt werden, können in dem
anderen Vertragstaat besteuert wer-
den.

(2) Diese Lizenzgebühren können
jedoch in dem Vertragstaat, aus dem
sie stammen, nach dem Recht dieses
Vertragstaates besteuert werden; die
Steuer darf aber 10 vom Hundert des
Bruttobetrages der Lizenzgebühren
nicht übersteigen.

(3) Der in diesem Artikel verwen-
dete Ausdruck "Lizenzgebühren" be-
deutet Vergütungen jeder Art, die für
die Benutzung oder für das Recht auf
Benutzung von Urheberrechten an li-
terarischen, künstlerischen oder wis-
senschaftlichen Werken, einschließlich
kinematographischer Filme, von Pa-
tenten, Warenzeichen, Mustern oder
Modellen, Plänen, geheimen Formeln
oder Verfahren oder für die Benutzung
oder das Recht auf Benutzung ge-
werblicher, kaufmännischer oder wis-
senschaftlicher Ausrüstungen oder für
die Mitteilung gewerblicher, kaufmän-
nischer oder wissenschaftlicher Erfah-
rungen gezahlt werden.

(8) Bestehen zwischen Schuldner und
Gläubiger oder zwischen jedem von
Ihnen und einem Dritten besondere
Beziehungen und übersteigen deshalb
die gezahlten Zinsen, gemessen an
der zugrundeliegenden Forderung, den
Betrag, den Schuldner und Gläubiger
ohne diese Beziehungen vereinbart
hätten, so wird dieser Artikel nur auf
diesen letzten Betrag angewendet. In
diesem Fall kann der übersteigende
Betrag nach dem Recht jedes Vertrag-
staates und unter Berücksichtigung der
anderen Bestimmungen dieses Abkom-
mens besteuert werden.
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(4) Die Absätze l und 2 sind nicht
anzuwenden, wenn der in einem Ver-
tragstaat ansässige Empfanger der Li-
zenzgebühren in dem anderen Ver-
tragstaat, aus dem die Lizenzgebühren
stammen, eine Betriebstätte hat und
die Rechte oder Vermögenswerte, für
die die Lizenzgebühren gezahlt wer-
den, tatsächlich zu dieser Betriebstätte
gehören. In diesem Fall ist Artikel 7
anzuwenden.

(5) Lizenzgebühren gelten als aus
einem Vertragstaat stammend, wenn
der Schuldner dieser Vertragstaat
selbst (im Falle der Bundesrepublik
auch ein Land), eine seiner Gebiets-
körperschaften oder eine in diesem
Vertragstaat ansässige Person ist. Hat
aber der Schuldner der Lizenzgebüh-
ren, ohne Rücksicht darauf, ob er in
einem Vertragstaat ansässig ist oder
nicht, in einem Vertragstaat eine Be-
triebstätte und ist die Verpflichtung
zur Zahlung der Lizenzgebühren für
Zwecke der Betriebstätte eingegangen
und trägt die Betriebstätte die Lizenz-
gebühren, so gelten die Lizenzgebüh-
ren als aus dem Vertragstaat stam-
mend, in dem die Betriebstätte liegt.

(6) Bestehen zwischen Schuldner und
Gläubiger oder zwischen jedem von
Ihnen und einem Dritten besondere
Beziehungen und übersteigen deshalb
die gezahlten Lizenzgebühren, gemes-
sen an der zugrundeliegenden Lei-
stung, den Betrag, den Schuldner und
Gläubiger ohne diese Beziehungen
vereinbart hätten, so wird dieser "Ar-
tikel nur auf diesen letzten Betrag
angewendet In diesem Fall kann der
übersteigende Betrag nach dem Recht
jedes Vertragstaates und unter Be-
rücksichtigung der anderen Bestim-
mungen dieses Abkommens besteuert
werden.
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A r t i k e l 13

(1) Gewinne aus der Veräußerung
unbeweglichen Vermögens im Sinne
des Artikels 6 Absatz 2 können in dem
Vertragstaat besteuert werden, in dem
dieses Vermögen liegt.

(2) Gewinne aus der Veräußerung
beweglichen Vermögens, das Betriebs-
vermögen einer Betriebstätte darstellt,
die ein Unternehmen eines Vertrag-
staates in dem anderen Vertragstaat
hat, oder das zu einer festen Einrich-
tung gehört, über die eine in einem
Vertragstaat ansässige Person für die
Ausübung eines freien Berufes in dem
anderen Vertragstaat verfügt, ein-
schließlich derartiger Gewinne, die bei
der Veräußerung einer solchen Be-
triebstätte (allein oder zusammen mit
dem übrigen Unternehmen) oder einer
solchen festen Einrichtung erzielt wer-
den, können in dem anderen Vertrag-
staat besteuert werden. Bezieht jedoch
eine in einem Vertragstaat ansässige
Person Gewinne aus der Veräußerung
von im internationalen Verkehr be-
triebenen Seeschiffen oder Luftfahr-
zeugen oder aus der Veräußerung von
beweglichem Vermögen, das dem Be-
trieb dieser Seeschiffe und Luftfahr-
zeuge dient, so sind diese Gewinne
von der Steuer des anderen Vertrag-
staates befreit.

(3) Gewinne, die eine in einem Ver-
tragstaat ansässige Person aus der
Veräußerung des in den Absätzen I
und 2 nicht genannten Vermögens be-
zieht, sind von der Steuer des ande-
ren Vertragstaates befreit

A r t i k e l 14

(1) Einkünfte, die eine in einem Ver-
tragstaat ansässige Person aus einem
freien Beruf oder aus sonstiger selb-
ständiger Tätigkeit ähnlicher Art be-
zieht, sind von der Steuer des anderen
Vertragstaates befreit, es sei denn,
daß die Person für die Ausübung ihrer
Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat
regelmäßig über eine feste Einrichtung
verfügt. Verfügt sie über eine solche
feste Einrichtung, so können die Ein-
künfte in dem anderen Vertragstaat
besteuert werden, jedoch nur insoweit,
als sie dieser festen Einrichtung zu-
gerechnet werden können.
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(2) Der Ausdruck „freier Beruf" um-
faßt insbesondere die selbständig aus-
geübte wissenschaftliche, literarische,
künstlerische, erzieherische oder unter-
richtende Tätigkeit sowie die selbstän-
dige Tätigkeit der Ärzte, Rechts-
anwälte, Ingenieure, Architekten, Zahn-
ärzte und Bücherrevisoren.

Art ike l 15
(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18

und 19 sind Gehälter, Löhne und ähn-
liche Vergütungen, die eine in einem
Vertragstaat ansässige Person aus un-
selbständiger Arbeit bezieht, von der
Steuer des anderen Vertragstaates be-
freit, es sei denn, daß die Arbeit in
dem anderen Vertragstaat ausgeübt
wird. Wird die Arbeit dort ausgeübt,
so können die dafür bezogenen Ver-
gütungen in dem anderen Vertrag-
staat besteuert werden.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 sind
Vergütungen, die eine in einem Ver-
tragstaat ansässige Person für eine in
dem anderen Veitragstaat ausgeübte
unselbständige Arbeit bezieht, von
der Steuer des anderen Vertragstaates
befreit, wenn
a) der Empfänger sich in dem anderen

Vertragstaat insgesamt nicht län-
ger als 183 Tage während des be-
treffenden Kalenderjahres aufhält,

b) die Vergütungen von einem Arbeit-
geber oder für einen Arbeitgeber
gezahlt werden, der nicht in dem
anderen Veitragstaat ansässig ist,
und
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c) die Vergütungen nicht von einer
Betriebstätte oder einer festen Ein-
richtung getragen werden, die der
Arbeitgeber in dem anderen Ver-
tragstaat hat.

(3) Ungeachtet der Absätze l und 2
können Vergütungen für unselbstän-
dige Arbeit, die an Bord eines See-
schiffes oder Luftfahrzeuges ausgeführt
wird, das ein Unternehmen eines Ver-
tragstaates im internationalen Ver-
kehr betreibt, in diesem Vertragstaat
besteuert werden.

Art ike l 16
Vergütungen, die eine in einem Ver-

tragstaat ansässige Person in ihrer
Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts-
oder Verwaltungsrates oder der ge-
schäftsführenden Organe einer Gesell-
schaft bezieht, die in dem anderen
Vertragstaat ansässig ist, können in
dem anderen Vertragstaat besteuert
werden.

Art ike l 17
(1) Ungeachtet der Artikel 14 und 15

können Einkünfte, die berufsmäßige
Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rund-
funk- oder Fernsehkünstler und Mu-
siker, sowie Sportler aus ihrer in die-
ser Eigenschaft persönlich ausgeübten
Tätigkeit beziehen, in dem Vertrag-
staat besteuert werden, in dem sie
diese Tätigkeit ausüben.

(2) Erbringt ein Unternehmen eines
Vertragstaates in dem anderen Ver-
tragstaat die Darbietungen eines in
Absatz l erwähnten berufsmäßigen
Künstlers oder Sportlers, so können
die Gewinne aus dem Erbringen dieser
Darbietungen ungeachtet anderer Be-
stimmungen dieses Abkommens in dem
anderen Vertragstaat besteuert wer-
den, wenn der auftretende berufs-
mäßige Künstler oder Sportler dieses
Unternehmen unmittelbar oder mittel-
bar beherrscht.

A r t i k e l 18
Vorbehaltlich des Artikels 19 sind

Ruhegehälter und ähnliche Vergütun-
gen, die einer in einem Vertragstaat
ansässigen Person für frühere unselb-
ständige Arbeit gezahlt werden, von
der Steuer des anderen Vertragstaates
befreit.
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A r t i k e l 19
(1) Vergütungen, einschließlich der

Ruhegehälter, die von der Bundes-
republik, einem Land oder einer ihrer
Gebietskörperschaften unmittelbar oder
aus einem von der Bundesrepublik,
einem Land oder einer ihrer Gebiets-
körperschaften errichteten Sonderver-
mögen an eine natürliche Person für
gegenwärtige oder frühere unselbstän-
dige Arbeit gezahlt werden, können
in der Bundesrepublik besteuert wer-
den. Diese Vergütungen sind von der
japanischen Steuer befreit, wenn der
Empfänger deutscher Staatsangehöri-
ger ist.

(2) Vergütungen, einschließlich der
Ruhegehälter, die von Japan oder
einer seiner Gebietskörperschaften un-
mittelbar oder aus einem Sonderver-
mögen, zu dem Japan oder eine seiner
Gebietskörperschaften Beitrage leistet
an eine natürliche Person für gegen-
wärtige oder frühere unselbständige
Arbeit gezahlt werden, können in Ja-
pan besteuert werden. Diese Ver-
gütungen sind von der deutschen
Steuer befreit, wenn der Empfänger
Japanischer Staatsangehöriger ist.

(3) Auf Vergütungen oder Ruhe-
gehälter für unselbständige Arbeit, die
im Zusammenhang mit einer auf. Ge-
winnerzielung gerichteten gewerb-
lichen Tätigkeit eines Vertragstaates,
eines Landes oder einer ihrer Ge-
bietskörperschaften erbracht wird, fin-
den die Artikel 15, 16, 17 und 18 An-
wendung,

(4) Absatz l gilt entsprechend für
Vergütungen oder Ruhegehälter, die
die Deutsche Bundesbahn und die
Deutsche Bundespost zahlen.

(5) Absatz 2 gilt entsprechend für
Vergütungen oder Ruhegehälter, die
die Japanischen Staatsbahnen, die
Öffentliche Nippon Telegraph- und
Telephongesellschaft und die Japa-
nische Monopolgesellschaft zahlen.
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(6) Ruhegehälter, Renten und an-
dere wiederkehrende oder einmalige
Zahlungen, die die Bundesrepublik,
ein Land oder eine ihrer Gebiets-
körperschaften einer natürlichen Per-
son als Entschädigung für einen
Schaden zahlt, der als Folge von
Kriegshandlungen oder politischer
Verfolgung entstanden ist, sind von
der japanischen Steuer befreit.

(7) Wiederkehrende oder einmalige
Zahlungen, die Japan einer natür-
lichen Person auf Grund der Gesetze
über die Repatriierungsbeihilfen, die
Unterstützung von Familienangehöri-
gen nicht repatriierter Personen oder
die Unterstützung von Kriegsbeschä-
digten und Kriegshinterbliebenen lei-
stet, sind von der deutschen Steuer
befreit.

(8) Die Anwendung dieses Artikels
wird nicht durch Artikel l begrenzt.

l
Ar t ike l 20

(1) Hochschullehrer oder Lehrer, die
sich vorübergehend in einen Vertrag-
staat begeben, um dort an einer Uni-
versität, Hochschule, Schule oder einer
anderen Lehranstalt höchstens zwei
Jahre lang eine Lehrtätigkeit auszu-
üben und die in dem anderen Ver-
tragstaat ansässig sind oder unmittel-
bar vorher dort ansässig waren, sind
mit den Vergütungen für die Lehr-
tätigkeit von der Steuer des erst-
genannten Vertragstaates befreit.

(2) Die Anwendung dieses Artikels
wird nicht durch Artikel l begrenzt.

Art ike l 21
l (1) Erhält ein Student oder Lehr-

ling, der sich in einem Vertragstaat
ausschließlich zum Studium oder zur
Ausbildung aufhält und der in dem
anderen Vertragstaat ansässig ist oder
unmittelbar vorher dort ansässig war,
Zahlungen für seinen Unterhalt, sein
Studium oder seine Ausbildung, so
sind diese Zahlungen von der Steuer
des erstgenannten Vertragstaates be-
freit, sofern sie ihm von außerhalb
dieses erstgenannten Vertragstaates
zufließen.
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(2) Die Anwendung dieses Artikels
wird nicht durch Artikel l begrenzt

A r t i k e l 22
Die in den vorstehenden Artikeln

nicht ausdrücklich erwähnten Einkünfte
einer in einem Vertragstaat ansässi-
gen Person sind von der Steuer des
anderen Vertragstaates befreit

A r t i k e l 23
(I) Bei einer in der Bundesrepublik

ansässigen Person wird die Steuer in
der Bundesrepublik wie folgt festge-
setzt:
a) Soweit nicht Buchstabe b anzuwen-

den ist, werden von der Bemes-
sungsgrundlage für die deutsche
Steuer die Einkünfte aus Quellen
innerhalb Japans ausgenommen,
die nach diesem Abkommen in Ja-
pan besteuert werden können; für
die in Artikel 16 erwähnten Ver-
gütungen gilt dies nur, wenn die
Vergütungen in Japan zu ver-
steuern sind. Die Bundesrepublik
behält aber das Recht die so aus-
genommenen Einkünfte bei der
Festsetzung des Steuersatzes zu be-
rücksichtigen. Auf Dividenden ist
Satz l nur anzuwenden, wenn sie
einer in der Bundesrepublik ansäs-
sigen Kapitalgesellschaft von einer
in Japan ansässigen Kapitalgesell-
schaft gezahlt werden, deren stimm-
berechtigte Anteile zu mindestens
25 vom Hundert der erstgenannten
Gesellschaft gehören. Von der Be-
messungsgrundlage für die Ver-
mögensteuer sind in Japan gele-
gene Vermögenswerte auszuneh-
men, wenn aus ihnen erzielte oder
zu erzielende Einkünfte aus Quel-
len innerhalb Japans nach den vor-
stehenden Bestimmungen von der
Bemessungsgrundlage für die deut-
sche Steuer auszunehmen sind oder
auszunehmen wären.
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b) Auf die deutsche Steuer vom Ein-
kommen, die von den nachstehen-
den Einkünften erhoben wird, wird
unter Beachtung der Bestimmungen
des deutschen Steuerrechts über
die Anrechnung ausländischer Steu-
ern die Steuer angerechnet, die
nach japanischem Recht und in
Übereinstimmung mit diesem Ab-
kommen für diese Einkünfte zu
zahlen ist:
1. Dividenden im Sinne des Arti-

kels 10 Absatz 5, die nicht unter
Buchstabe a fallen)

2. Zinsen im Sinne des Artikels 11
Absatz 5;

3. Lizenzgebühren im Sinne des
Artikels 12 Absatz 3;

4. Einkünfte, für die Artikel 17
Absatz 2 gilt;

5. Vergütungen einschließlich Ruhe-
gehälter, für die Artikel 19 Ab-
satz 2 gilt, wenn der Empfänger
eine natürliche Person ist, die
nicht die japanische Staatsange-
hörigkeit besitzt.

(2) Unter Beachtung der Bestimmun-
gen des japanischen Rechts über die
Anrechnung von im Ausland zu zah-
lenden Steuern auf die japanische
Steuer wird die deutsche Steuer, die
unmittelbar oder im Abzugswege in
Übereinstimmung mit diesem Abkom-
men zu zahlen ist. auf die japanische
Steuer angerechnet

Art ikel 24
(1) Die Staatsangehörigen eines

Vertragstaates dürfen in dem anderen
Vertragstaat weder einer Besteuerung
noch einer damit zusammenhängenden
Verpflichtung unterworfen werden, die
anders oder belastender sind als die
Besteuerung und die damit zusammen-
hängenden Verpflichtungen, denen die
Staatsangehörigen des anderen Ver-
tragstaates unter gleichen Verhältnis-
sen unterworfen sind oder unterwor-
fen werden können.

(2) Die Besteuerung einer Betrieb-
stätte, die ein Unternehmen eines
Vertragstaates in dem anderen Ver-
tragstaat hat, darf in dem anderen
Vertragstaat nicht ungünstiger sein
als die Besteuerung von Unternehmen
des anderen Vertragstaates, die die
gleiche Tätigkeit ausüben.
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Diese Bestimmung ist nicht so aus-
zulegen, als verpflichte sie einen Ver-
tragstaat, den in dem anderen Ver-
tragstaat ansässigen Personen Steuer-
freibeträge, Vergünstigungen und
-ermäßigungen auf Grund des Per-
sonenstandes oder der Familienlasten
zu gewähren, die er den in seinem
Gebiet ansässigen Personen gewährt.

(3) Die Unternehmen eines Vertrag-
staates, deren Kapital ganz oder teil-
weise, unmittelbar oder mittelbar,
einer in dem anderen Vertragstaat an-
sässigen Person oder mehreren solcher
Personen gehört oder ihrer Kontrolle
unterliegt, dürfen in dem erstgenann-
ten Vertragstaat weder einer Besteue-
rung noch einer damit zusammenhän-
genden Verpflichtung unterworfen
werden, die anders oder belastender
sind als die Besteuerung und die da-
mit zusammenhängenden Verpflichtun-
gen, denen andere ähnliche Unter-
nehmen des erstgenannten Vertrag-
Staates unterworfen sind oder unter-
worfen werden können.

(4) In diesem Artikel bedeutet der
Ausdruck "Besteuerung" Steuern jeder
Art und Bezeichnung.

(5) Die Anwendung dieses Artikels
wird nicht durch Artikel l begrenzt.

A r t i k e l 25
(1) Ist eine in einem Vertragstaat

ansässige Person der Auffassung, daß
die in einem Vertragstaat oder in
beiden Vertragstaaten getroffenen
Maßnahmen für sie zu einer Besteue-
rung geführt haben oder führen wer-
den, die diesem Abkommen nicht ent-
spricht, so kann sie unbeschadet der
nach dem Recht dieser Vertragstaaten
vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall
der zuständigen Behörde des Vertrag-
staates unterbreiten, in dem sie an-
sässig ist.
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(2) Hält diese zuständige Behörde
die Einwendung für begründet und ist
sie nicht in der Lage, eine befriedi-
gende Lösung herbeizuführen, so wird
sie sich bemühen, den Fall durch Ver-
ständigung mit der zuständigen Be-
hörde des anderen Vertragstaates so
zu regeln, daß eine diesem Abkommen
nicht entsprechende Besteuerung ver-
mieden wird.

(3) Die zuständigen Behörden der
Vertragstaaten werden sich bemühen,
Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei
der Auslegung oder Anwendung die-
ses Abkommens entstehen, in gegen-
seitigem Einvernehmen zu beseitigen.
Sie können auch gemeinsam darüber
beraten, wie eine Doppelbesteuerung
in Fällen, die in diesem Abkommen
nicht behandelt sind, vermieden wer-
den kann.

(4) Die zuständigen Behörden der
Vertragstaaten können zum Zwecke
der Anwendung dieses Abkommens
unmittelbar miteinander verkehren.

A r t i k e l 26
(1) Die zuständigen Behörden der

Vertragstaaten werden die Informatio-
nen austauschen, die zur Durchführung
dieses Abkommens erforderlich sind.
Alle so ausgetauschten Informationen
sind geheimzuhalten und dürfen nur
solchen Personen oder Behörden zu-
gänglich gemacht werden, die mit der
Veranlagung oder Erhebung der
Steuern befaßt sind, für die dieses Ab-
kommen gilt.

(2) Absatz 1 ist auf keinen Fall so
auszulegen, als verpflichte er einen
Vertragstaat:

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzu-
führen, die von den Gesetzen oder
der Verwaltungspraxis dieses oder
des anderen Vertragstaates ab-
weichen;
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b) Angaben zu übermitteln, die nach
den Gesetzen oder im üblichen Ver-
waltungsverfahren dieses oder des
anderen Vertragstaates nicht be-
schafft werden können;

c) Informationen zu erteilen, die ein
Handels-, Geschäfts-, Gewerbe- oder
Berufsgeheimnis oder ein Geschäfts-
verfahren preisgeben würden oder
deren Erteilung der öffentlichen
Ordnung widerspräche.

A r t i k e l 27
Dieses Abkommen berührt nicht die

steuerlichen Vorrechte, die den diplo-
matischen und konsularischen Beamten
nach den allgemeinen Regeln des Völ-
kerrechts oder auf Grund besonderer
Vereinbarungen zustehen.

A r t i k e l 28
Dieses Abkommen gilt auch für das

Land Berlin, sofern nicht die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland gegen-
über der japanischen Regierung inner-
halb von drei Monaten nach Inkraft-
treten des Abkommens eine gegen-
teilige Erklärung abgibt.

Ar t ike l 29
(1) Dieses Abkommen bedarf der

Ratifikation; die Ratifikationsurkun-
den sollen so bald wie möglich in
Tokio ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt am drei-
ßigsten Tage nach Austausch der Ra-
tifikationsurkunden in Kraft und ist
anzuwenden:
in der Bundesrepublik:

auf die deutsche Steuer, die für den
Veranlagungszeitraum, in dem die-
ses Abkommen in Kraft tritt, und für
die darauf folgenden Veranlagungs-
zeiträume erhoben wird;

in Japan:
auf Einkommen, das in den Steuer-
jahren bezogen wird, die am 1. Ja-
nuar des Kalenderjahres, in dem
dieses Abkommen in Kraft tritt, oder
danach enden, und auf die Steuer
vom festen Vermögen, die für das
Finanzjahr, in dem dieses Abkom-
men in Kraft tritt, und für die fol-
genden Finanzjahre erhoben wird.
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A r t i k e l 30
Dieses Abkommen bleibt auf unbe-

stimmte Zeit in Kraft, jedoch kann
jeder der Vertragstaaten bis zum drei-
ßigsten Juni eines jeden Kalender-
jahres nach Ablauf von fünf Jahren,
vom Tage des Inkrafttretens an ge-
rechnet, das Abkommen gegenüber
dem anderen Vertragstaat auf diplo-
matischem Wege schriftlich kündigen;
in diesem Fall ist das Abkommen
nicht mehr anzuwenden:
in der Bundesrepublik:

auf die deutsche Steuer, die für
die Veranlagungszeiträume erhoben
wird, die auf den Veranlagungszeit-
raum folgen, in dem die Kündigung
ausgesprochen wird;

in Japan:
auf Einkommen, das in den Steuer-
jahren bezogen wird, die am 1. Ja-
nuar des dem Kündigungsjahr fol-
genden Kalenderjahrs oder danach
enden, und auf die Steuer vom
festen Vermögen, die für die auf das
Kündigungsjahr folgenden Finanz-
jahre erhoben wird.

ZU URKUND DESSEN haben die
hierzu von ihren Regierungen gehörig
befugten Unterzeichneten dieses Ab-
kommen unterschrieben.

GESCHEHEN zu Bonn am 22. April
1966 in sechs Urschriften, je zwei in
deutscher, japanischer und englischer
Sprache. Der deutsche und der japa-
nische Wortlaut sind gleichermaßen
verbindlich; bei unterschiedlicher Aus-
legung des deutschen und des japa-
nischen Wortlauts soll der englische
Wortlaut maßgebend sein.
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Für die
Bundesrepublik Deutschland:

Cars tens
Falk

Für Japan:
Fujio U c h i d a
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